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4 Bestimmungen zu den einzelnen Zonen und
Objekten
4.9 Gefahrenzonen

Art. 48a Allgemein

1
Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und -anlagen sowie bei wesentlichen Änderungen be-
stehender Bauten und Anlagen in Gefahrenzonen sind Massnahmen zu treffen, die die Bauten und
Anlagen gegen die Auswirkungen der spezifischen Naturgefahren hinreichend schützen.

2
Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen Naturgefahren geplant sind, sind in
den Baugesuchsunterlagen darzustellen und zu beschreiben.

3
In Bauzonen, die mit einer Gefahrenzone erheblicher Gefährdung überlagert sind, gilt grundsätz-
lich ein Bauverbot für Bauten und Anlagen.

4
In weitgehend überbauten Bauzonen, die mit einer Gefahrenzone erheblicher Gefährdung überla-
gert sind, kann die Baubewilligungsbehörde auf Antrag der Bauherrschaft und nach Stellungnahme
der zuständigen Fachstellen sowie der Gemeinde Ausnahmen von den Schutzmassnahmen beim
Erteilen der Baubewilligung zulassen.

Art. 48b Gefahrenzonen Überschwemmung

1
Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie durch mögliche Hochwasserereig-
nisse von einer mittleren geringen Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre) und unter
Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht wesentlich beschä-
digt werden oder Folgeschäden verursachen.

Darüberhinausgehende Schutzmassnahmen, welche das Sicherheitsniveau der Gebäude und haus-
technischen Anlagen erhöhen, liegen in der Eigenverantwortung. Weiter-gehende Schutzmassnah-
men sind zwingend auszuführen, wenn das reglementarische Schutzziel die Sicherheit von Personen
in und um die Baute oder Anlage nicht angemessen zu gewährleisten vermag.

2
Die Schutzhöhe ist massgebenden Hochwasserkoten gemäss Gefahrenzonen sind im Baugesuch auf
Basis der Naturgefahrenkarte zu definieren. Sie orientieren sich an der maximalen Überschwem-
mungshöhe eines Hochwassers mit mittleren Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre).
Als Messbasis für die Schutzhöhe gilt das gewachsene bzw. vorliegend abgegrabene oder aufge-
schüttete Terrain in unmittelbarem Nahbereich des zu schützenden Objektes.

Ü1: 0.25 m

Ü2: 0.50 m

Die Hochwasserkoten werden gemessen ab dem Terrain (bestehendes, abgegrabenes oder aufge-
schüttetes), welches bei einem Hochwasserereignis geringer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlich-
keit 100 bis 300 Jahre) überschwemmt werden kann. Bei geschlossenen Mulden und Terrainein-
schnitten im Bereich des zu schützenden Objektes gilt der tiefste Punkt des Mulden- bzw. Terrai-
neinschnittrandes als Messbasis. Höhere Fliesstiefen infolge Einstau bzw. Rückstau sind zu berück-
sichtigen.



Bretzwil, Mutation Gewässerraum
Seite: 4/4

S:\016\05\0786\Bret_ZRS_Mut_GewR.docx

3
Gebäudeteile, welche unterhalb der Schutzhöhe massgebenden Hochwasserkote liegen, sind so aus-
zugestalten, dass keine Schäden durch eindringendes Wasser entstehen können; unterhalb der
Schutzhöhe massgebenden Hochwasserkote sind vor Überschwemmungen ungeschützte Öffnun-
gen in der Gebäudehülle untersagt.

4
Gebäudehüllen unterhalb der Schutzhöhe massgebenden Hochwasserkote sind so zu erstellen, dass
sie den Beanspruchungen (Wasserdruck, Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche Hochwasserer-
eignisse genügen.

5
Wird das Gelände aus Gründen des Hochwasserschutzes aufgeschüttet, wird die Fassaden- und Ge-
bäudehöhe ab dem tiefsten Punkt des aufgeschütteten Terrains jedoch höchstens ab der Schutz-
höhe massgebenden Hochwasserkote gemessen.

6
In Abwägung öffentlicher und privater Interessen kann die Baubewilligungsbehörde auf begründe-
ten Antrag des Gemeinderates in Kernzonen Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 3 und 4
aus Gründen des Ortsbildschutzes gewähren. In der Kernzone sind Aufschüttungen des Geländes
zum Hochwasserschutz auf den strassenzugewandten Seiten nicht zulässig.

Art. 48c Gefahrenzonen Steinschlag

1
Die der Steinschlaggefährdung zugewandten Seiten von Gebäuden sind so auszubilden, dass sie
durch mögliche Steinschlagereignisse von mittlerer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100
Jahre) unter Beachtung der gemäss Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht wesentlich
beschädigt werden.

Darüberhinausgehende Schutzmassnahmen, welche das Sicherheitsniveau der Gebäude und haus-
technischen Anlagen erhöhen, liegen in der Eigenverantwortung. Weiter-gehende Schutzmassnah-
men sind zwingend auszuführen, wenn das reglementarische Schutzziel die Sicherheit von Personen
in und um die Baute oder Anlage nicht angemessen zu gewährleisten vermag.

2
Räume, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, wie Wohn- und Schlafräume, sind
nach Möglichkeit auf den der Steinschlaggefährdung abgewandten Seiten des Gebäudes anzuord-
nen. Ebenso sind Nutzungen um das Gebäude so zu gestalten, dass der Aufenthalt von Personen im
Freien hauptsächlich auf der durch das Gebäude geschützten Seite stattfindet.

3
Sofern regelmässige Aufenthaltsbereiche von Personen auf der der Steinschlaggefährdung zuge-
wandten Seite (sowohl im Gebäude als auch im Freien) geplant sind, ist deren Schutz durch techni-
sche oder bauliche Massnahmen zu gewährleisten.

4
Bei Neubauten sind auf dem Grundstück mindernde Massnahmen gegenüber der Steinschlaggefahr
vorzusehen.

5
Mit dem Baugesuch ist für jede Baute die auf der Naturgefahrenkarte basierende massgebende
Einwirkung (Translations- und Rotationsenergie) zu definieren, die sich an Steinschlagereignissen
mit mittlerer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre) orientiert.


